
















 
 
 

 
 

Landkreis      Leer

 

Amtsblatt  Nr. 06 
 Dienstag, 01.04.2014 

 
 
A. Bekanntmachungen des Landkreises Leer  Seite 
 
 
 Amt I/13 
 
 Satzung über die Entschädigung der Kreistagsabgeordneten, Ehrenbeamten und sonstigen ehrenamtlich 
 tätigen Mitglieder von Ausschüssen und Beiräten des Landkreises Leer (Entschädigungssatzung) 51 – 53 
 
 
B. Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden, Samtgemeinden und Verbände  Seite 
 
 
 Stadt Weener 
 

Bebauungsplan Nr. 141 W „Mühlenstraße 8“ gemäß § 13 a des Baugesetzbuches (BauGB) 40 
 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 48 WM „Am Park“ gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) 
in Textform 40 – 41 

 
 
 Gemeinde Bunde 
 
 Satzung der Gemeinde Bunde über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 
 (Verwaltungskostensatzung) 41 – 43 
 Kostentarif zur  o. g. Satzung 54 – 59  
 
 
 Gemeinde Firrel 
 
 Hauptsatzung der Gemeinde Firrel 43 – 45  
 
 
 Gemeinde Nortmoor 
 
 Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Nortmoor (Hebesatzsatzung) 45 
 
 
 Gemeinde Ostrhauderfehn 
 
 Haushaltssatzung der Gemeinde Ostrhauderfehn für das Haushaltsjahr 2014 45 – 46 
 
 
 Gemeinde Rhauderfehn 
 
 Bauleitplanung der Gemeinde Rhauderfehn; 
 10. Änderung des B-Planes Nr. 7.08 „Untenende-Nord“; beschleunigtes Verfahren gem. § 13a BauGB 46 – 47 
 
 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7.19 „Medizinisches Versorgungszentrum“; beschleunigtes 
 Verfahren gemäß § 13a BauGB 47 
 
 Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7.24 „Westlich des Marktplatzes“ bei gleichzeitiger Teilaufhebung 
 des Bebauungsplanes Nr. 7.08 „Untenende-Nord“; beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB 47 – 48 
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Bauleitplanung der Stadt Weener (Ems) 
 

Bebauungsplan Nr. 141 W „Mühlenstraße 8“ 
gemäß § 13 a des Baugesetzbuches (BauGB) 

   
Der Rat der Stadt Weener (Ems) hat in seiner Sitzung 
am 26.02.2014 den Bebauungsplan Nr. 141 W „Müh-
lenstraße 8“ gemäß § 13 a BauGB als Satzung be-
schlossen. Das Plangebiet beinhaltet u. a. die Fest-
setzung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung  „sozialen Zwecken dienende 
Gebäuden und Einrichtungen“, eine private Grünflä-
che, usw.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 141 W 
ist aus dem nachstehenden Kartenausschnitt ersicht-
lich.  
 

 
 

Der Bebauungsplan Nr. 141 W „Mühlenstraße 8“ 
gemäß § 13 a BauGB mit Begründung einschl. Anla-
gen liegt vom Tage der Ausgabe dieses Amtsblattes 
im Rathaus der Stadt Weener (Ems), Osterstraße 1, 
26826 Weener, Zimmer 33, öffentlich aus und kann 
während der Dienststunden oder außerhalb dieser 
Zeit nach Vereinbarung von jedermann eingesehen 
werden. Über den Planinhalt können zudem Auskünf-
te verlangt werden.  
 
Mit der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes 
Nr. 141 W treten die Teile des Bebauungsplanes Nr. 
70 W „Mühlen-/Haagstraße“ außer Kraft, die vom 
Bebauungsplan Nr. 141 W erfasst sind.  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan 
Nr. 141 W „Mühlenstraße 8“ gemäß § 10 BauGB in 
der z. Zt. geltenden Fassung rechtsverbindlich.   
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 233 Abs. 2 
in Verbindung mit § 215 BauGB in der zurzeit gel-
tenden Fassung  
 
a) eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 

BauGB der dort näher bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,  

b) eine Verletzung der Vorschriften unter der Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 und 2a) BauGB 
über das Verhältnis des Bebauungsplans zum 
Flächennutzungsplan und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB gemäß § 215 
Abs. 1 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, 

 
nur dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Weener (Ems) geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel 
der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 des BauGB über die fristgemäße Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungs-
pflichtigen zu beantragen ist, für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan 
und über das Erlöschen entsprechender Entschädi-
gungsansprüche wird hingewiesen.  
 
Weener, den 01.04.2014 
 

Stadt Weener (Ems) 
Der Bürgermeister 

Wilhelm Dreesmann 
________________________________________ 

 
Bauleitplanung der Stadt Weener (Ems) 

 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 48 WM 

„Am Park“ gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) 
in Textform 

   
Der Rat der Stadt Weener (Ems) hat in seiner Sitzung 
am 26.02.2014 die 3. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 48 WM „Am Park“ gemäß § 13 a BauGB in 
Textform als Satzung beschlossen. Das Änderungsge-
biet beinhaltet u. a. die Erweiterung der überbauba-
ren Flächen auf dem Grundstück Am Park 15 a. Fest-
gesetzt ist ein Allgemeines Wohngebiet.  
 
Der Geltungsbereich des Änderungsbebauungsplanes 
Nr. 48 WM ist aus dem nachstehenden Kartenaus-
schnitt ersichtlich.  
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Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 48 WM 
„Am Park“ gemäß § 13 a BauGB in Textform mit 
Präambel und Begründung liegt vom Tage der Aus-
gabe dieses Amtsblattes im Rathaus der Stadt Wee-
ner (Ems), Osterstraße 1, 26826 Weener, Zimmer 33, 
öffentlich aus. Der geänderte Bebauungsplan kann 
während der Dienststunden oder außerhalb dieser 
Zeit nach Vereinbarung von jedermann eingesehen 
werden. Zudem können über den Planinhalt Auskünf-
te verlangt werden.  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 3. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 48 WM „Am Park“ gemäß § 
10 BauGB in der zurzeit geltenden Fassung rechts-
verbindlich.   
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 233 Abs. 2 
in Verbindung mit § 215 BauGB in der zurzeit gel-
tenden Fassung  
 
a) eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 

BauGB der dort näher bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,  

b) eine Verletzung der Vorschriften unter der Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 und 2a) BauGB 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes zum 
Flächennutzungsplan und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB gemäß § 215 
Abs. 1 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, 

 
nur dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Weener (Ems) geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel 
der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 des BauGB über die fristgemäße Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungs-
pflichtigen zu beantragen ist, für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan 

und über das Erlöschen entsprechender Entschädi-
gungsansprüche wird hingewiesen.  
 
Weener, den 01.04.2014 
 

Stadt Weener (Ems) 
Der Bürgermeister 

Wilhelm Dreesmann 
_________________________________________ 

 
Satzung der Gemeinde Bunde 

über die Erhebung von Verwaltungskosten 
im eigenen Wirkungskreis 

(Verwaltungskostensatzung) 
 
Auf Grund der §§ 10, 58 u. 111 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. d. 
F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBL.S. 576), mehrfach 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
16.12.2013 (Nds. GVBL.S. 307) und des § 4 des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. 
d. F. vom 23.01.2007 (Nds. GVBL.S. 41), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18.07.2012 
(Nds. GVBL.S. 279), hat der Rat der Gemeinde Bunde 
in seiner Sitzung am 24.03. 2014 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungs-

tätigkeiten – im nachfolgenden Verwaltungstä-
tigkeiten – im eigenen Wirkungskreis der Ge-
meinde Bunde werden nach dieser Satzung Ge-
bühren und Auslagen – im nachfolgenden Kos-
ten – erhoben, wenn die Beteiligten hierzu An-
lass gegeben haben. Verwaltungstätigkeiten sind 
auch Entscheidungen über förmliche Rechtsbe-
helfe.  

 
(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf 

Vornahme einer kostenpflichtigen Verwaltungs-
tätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach 
Aufnahme der Verwaltungstätigkeit vor der Ent-
scheidung zurückgenommen wird.  

 
(3) Die Erhebung der Kosten auf Grund anderer 

Rechtsvorschriften bleibt unberührt.  
 

§ 2 
Kostentarif 

 
Die Höhe der Kosten bemisst sich unbeschadet des § 

6 nach dem Kostentarif, der Bestandteil dieser 
Satzung ist.  

 
§ 3 

Gebühren 
 
(1) Ist für den Ansatz von Gebühren durch den 

Kostentarif ein Rahmen (Mindest- und Höchst-
sätze, Stundensätze) bestimmt, so sind bei der 


